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II. Übersetzung dei Note dei spanischen Gesandtschaft an das eidgenössische
Politische Departement betreffend die Auslegung dei G e g e n s e i t i g k e i t s - e r k l ä r u n g vom 4. August 1936.

Bern, den 4. August 1926.

Herr Bundesrat,

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz zur Kenntnis zu bringen, dass die Regie-
rung Ihrer Majestät, stetsfort bestrebt, der Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft Beweise ihrer herzlichen Freundschaft zu geben, gerne
bereit ist zu erklären, dass der Paragraph l des am heutigen Tage abgeschlos-
senen Abkommens zur Regelung der Beziehungen zwischen der Schweiz und
der spanischen Protektoratszone des Scherifischen Reiches so zu verstehen
ist, dass die Schweiz in jeder Hinsicht, ohne Ausnahme und Vorbehalt, alle
in dem genannten Paragraphen erwähnten Vergünstigungen gemessen wird,
die in der erwähnten spanischen Protektoratszone einer dritten Macht oder
deren Staatsangehörigen gegenwärtig zugestanden sind oder inskünftig je
zugestanden werden.

Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, die Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung.

(gez.) Marquis de là Torrehermosa.

#ST# Bundesversammlung.

Die gesetzgebenden Räte der Eidgenossenschaft sind am 27. September
1926, um 18 Uhr, zur fünften Tagung der 27. Legislaturperiode zusammen-
getreten.

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 20.. September 1926.)
Herr Borno ist von der Nationalversammlung am 12. April 1926

für eine vierjährige Amtsdauer als Präsident der Republik Haiti gewählt
worden.
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